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I. Allgemeines 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im folgenden Text auf die gleichzeitige Verwendung der 

Sprachformen männlich, weiblich und divers verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 

gleichermaßen für alle Geschlechter. 

 

Satzungen, Ordnungen und Durchführungsbestimmungen des DFB, WDFV und FLVW sind 

einzuhalten. Die Durchführungsbestimmungen des Kreises Paderborn ergänzen die vorgenannten 

Rechtsgrundlagen. Die aktuellen Rechtsgrundlagen wie Spielordnung (SpO) und Rechts- und 

Verfahrensordnung sind auf der FLVW-, WDFV- und DFB-Homepage einzusehen und zu downloaden. 

 

Der FLVW Kreis Paderborn erkennt die Durchführungsbestimmungen für den überkreislichen 

Spielbetrieb des FLVW 2023/2024 (inkl. DF Norweger Modell) für verbindlich an und wendet diese für 

seine Kreisligen an. Gleichzeitig hat er für den Spielbetrieb seiner Wettbewerbe 2023/2024 (Kreisligen, 

Freundschaftsspiele u. Turniere) ergänzend die nachfolgenden Richtlinien seinerseits verbindlich 

beschlossen. Für die Wettbewerbe Kreispokal und Halle werden gesondert 

Durchführungsbestimmungen erlassen bzw. übernommen. 

 

Für die Organisation und Durchführung des kreislichen Herren- und Frauenspielbetriebs  

(§ 7 Fußballordnung FLVW) ist der Kreisfußballausschuss zuständig. 

Die Einteilung der kreislichen Staffeln sowie die Auf- und Abstiegsregelungen ergeben sich aus den 

Veröffentlichungen bzw. den nachfolgenden Bestimmungen und werden durch den 

Kreisfußballausschuss vorgenommen. Diese sind unanfechtbar (§§ 39, 47, 48, 49, 50 SpO/WDFV). 

 

Verstöße gegen die Durchführungsbestimmungen werden mit einem Ordnungsgeld gemäß der 

Verwaltungsanordnung zur Rechts- und Verfahrensordnung (RuVO-VWAO/WDFV) und der 

Spielordnung (SpO/WDFV) geahndet. 

 

Veröffentlichungen und Bekanntmachungen der Organe, Verwaltungsstellen und Geschäftsstellen auf 

Verbands- und Kreisebene erfolgen jeweils freitags in den Offiziellen Mitteilungen des FLVW unter der 

Internetadresse www.flvw.de.. 

Der gesamte Schriftverkehr im FLVW Kreis Paderborn wird über das DFBNet E-Postfach (EPF) 

abgewickelt. Einlegungen von Rechtmitteln über das E-Postfach gelten als Einschreiben. Alle Vereine 

des FLVW Kreis Paderborn Vereine sind verpflichtet (§ 49 FLVW-Satzung) sich vom Inhalt der 

vorgenannten Bekanntmachungen (OM, EPF) regelmäßig Kenntnis zu verschaffen. 

 

Kann im Falle einer staatlichen oder kommunalen Verfügungslage oder höherer Gewalt (auch Covid-

19-Pandemie) das Spieljahr nicht bis zum 30. Juni 2024 beendet werden, orientiert sich der FLVW-

Kreis-Paderborn an den Wertungen des FLVW und wendet diese für seinen Spielbetrieb an; es kommt 

§ 41 SpO/WDFV zum Tragen. 

 

Die Vereine sind verpflichtet den Mannschaftsverantwortlichen, Trainern und Betreuern diese 

Bestimmungen in geeigneter Form zur Kenntnis zu bringen. 

 

 

 

 

http://www.flvw.de/
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II. Ergänzende Bestimmungen für den FLVW-Kreis 8 Paderborn 

 

1. Spielleitende Stelle 
 

Der Kreisvorsitzende ist die spielleitende Stelle des Kreises (§ 45 Abs.6 / FLVW-Satzung). Für die 

fußballtechnische Durchführung der sportlichen Aufgaben (Meisterschaft, Freundschaftsspiele, 

Turniere etc.) werden zusätzlich Staffelleiter eingesetzt. Nach Maßgabe dieser Zuständigkeit haben sie 

das Recht, Verfahren vor den Sportgerichten anhängig zu machen. Verwaltungsentscheidungen der 

Staffelleitungen (1. Verwaltungsstelle) können nach Maßgabe der Rechts- und Verfahrensordnung mit 

der Beschwerde (§ 19 RuVO/WDFV) angefochten werden. 

Zuständigkeiten - Senioren 

Kreisliga A      Holger Beckmann 

Kreisliga B 1     Werner Lesen  

Kreisliga B 2     Franz-Josef Steffensmeier  

Kreisliga B 3     Michael Hecker 

Kreisliga C 1     Michael Hecker 

Kreisliga C 2     Eberhard Kaup 

Kreisliga C 3     Bernhard Winkel 

Kreisliga C 4     Wolfgang Spenner 

Pokalspielleiter     Wolfgang Spenner 

Freundschaftsspiele    Eberhard Kaup 

Turniere / Turniergenehmigungen  Franz-Josef Steffensmeier 

Zuständigkeiten - Frauen 

Frauen Kreisliga A     Wolfgang Spenner 

Frauen Kreisliga B    Jürgen Raatz 

 

Pokalspielleiter     Wolfgang Spenner 

 

Freundschaftsspiele (PB)   Wolfgang Spenner 

Turniere / Turniergenehmigungen (PB) Franz-Josef Steffensmeier 

 

Zuständigkeiten – Ü-Fußball (Ü32, Ü40, Ü50) 

Spielbetrieb, 

Turniere / Turniergenehmigungen, 

Freundschaftsspiele, 

Pokalspielleiter Feld und Halle   Uli Wieseler 

 

2. Spielbetrieb/Spielberechtigungen 

 

Alle Spiele werden in das DFBNet eingegeben, daraus ergibt sich, dass Schiedsrichter angesetzt und 

Onlinespielberichte (SBO) angefertigt werden.  
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Senioren  

Ab dem 01.07.2023 sind Spieler des Geburtsjahrganges 2004 für den Seniorenspielbetrieb 2023/2024 

spielberechtigt. Jüngere Spieler des Geburtsjahrganges 2005 benötigen eine Seniorenerklärung, die 

über die Geschäftsstelle des WDFV zu beantragen ist. Ab dem 01.04.2024 sind die Spieler des 

Geburtsjahrganges 2005 für alle Herrenmannschaften des Vereins spielberechtigt. Weiterhin ist § 15 

JSpO/WDFV zu beachten. 

Stichtag für die Berechnung U23 ist der 01.07.2000. Alle Spieler, die am 01.07.2000 und früher 

geboren sind, gehören zur Ü23, alle Spieler die am 02.07.2000 und später geboren sind, gehören zur 

U23 (§ 11 Abs. 6 SpO/WDFV). 

 

Auswechselungen 

Bei allen Pflichtspielen dürfen während der gesamten Spieldauer bis zu fünf Spieler ausgewechselt 

werden. Diese Auswechselungen sind an keine Voraussetzung gebunden. Die eingewechselten Spieler 

sind nach dem Spiel ordnungsgemäß in den Spielbericht zu vermerken. Nur in der Herren-Kreisliga A 

darf ein bereits ausgewechselter Spieler nicht mehr ins Spiel zurückkehren. Unter Berücksichtigung 

des § 45 SpO/WDFV wird für die Spiele der Herren-Kreisligen B und C festgelegt, dass bis zu fünf 

Spieler beliebig ein- und ausgewechselt werden können. Zu beachten bei der Bearbeitung des 

Spielberichts (durch den Schiedsrichter) ist, dass in diesen Spielklassen im Spielverlauf nur der 

eingewechselte Spieler und keine Spielminute beim Ein-/Auswechseln eingetragen wird (und auch 

nicht der Spieler, der ausgewechselt wurde).  

 

Frauen 

Die Spielberechtigungen der Frauen sind in den Durchführungsbestimmungen der Frauen geregelt. In 

den Frauen-Kreisligen dürfen bis zu fünf Spielerinnen beliebig ein- und ausgewechselt werden. 

 

Ü-Fußball (Ü32, Ü40, Ü50) 

Die Spielberechtigungen der verschiedenen Altersgruppen (Ü32, Ü40, Ü50) sind in den 

Durchführungsbestimmungen für den Ü-Fußball (Alte Herren / Altsenioren) geregelt. 

 

Begrüßung / Handshake / Verabschiedung 

Bei allen Spielen auf Kreisebene werden die Begrüßung/Handshake/Verabschiedung gemäß Punkt VIII 

der Durchführungsbestimmungen des VFA/FLVW durchgeführt. 

 

Persönliche Strafen gegen Teamoffizielle (§ 8a RuVO/WDFV) 

Ein Innenraumverweis mit der Roten Karte gegen einen Teamoffiziellen vor, während oder nach 

dem Spiel führt zu einer automatischen Sperre für das nächstfolgende Spiel gemäß § 9 Abs. 3 

(RuVO/WDFV). Hierfür gilt § 8 entsprechend. Die Spielleitende Stelle leitet unverzüglich ein Verfahren 

vor dem zuständigen Sportgericht ein. Geringfügigere Vergehen, die der Schiedsrichter mit einer 

Verwarnung (Gelbe Karte) ahndet, führen nicht zu weitergehenden Konsequenzen, allerdings ist mit 

der zweiten Verwarnung im selben Spiel (Gelb/Rote Karte) der Innenraumverweis für die restliche 

Spieldauer verbunden. 

3. Pflichtspiele 

Fällt ein Pflichtspiel aufgrund schlechter Witterung in der Hinrunde aus, so ist der Heimrechttausch 

verpflichtend, sofern der Spielpartner seine Spielstätte zur Verfügung stellen kann. Grundsätzlich wird 

ein ausgefallenes Spiel spätestens am 2. Donnerstag nach dem ursprünglichen Spieltermin neu 

angesetzt. Der Staffelleiter ist befugt bei wiederholtem Spielausfall einen Ausweichplatz zu 

bestimmen. Mit der Veröffentlichung des amtlichen Spielplanes im DFBnet gilt sowohl der Gastverein 

als auch der Schiedsrichter als eingeladen. 
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4. Nichtantritt 

Tritt eine Mannschaft zu einem Pflichtspiel nicht an, erfolgt die Ahndung gemäß den 

Satzungsbestimmungen (§ 17 Abs. 5 RuVO). Bezieht sich ein solcher Nichtantritt bei Pflicht- und 

Pokalspielen auf die Gastmannschaft, hat der Verein folgende Einnahmeausfallkosten und ggf. die 

entstandenen Schiedsrichterkosten an die Kreiskasse zu entrichten: 

 

Kreisliga A = 100,00 € 

Kreisliga B =   75,00 € 

Kreisliga C =   50,00 € 

Frauen       =   50,00 € 

 

Diese pauschalierten Einnahmeausfallkosten werden durch die Kreiskasse dem nicht angetretenen 

Gastverein in Rechnung gestellt und dem Platzverein zugeführt. 

Tritt eine Mannschaft nach dem 01.05. eines Jahres zu einem Spiel nicht an, startet diese Mannschaft 

in der Folgesaison mit 3 Minuspunkten in den Spielbetrieb ihrer Liga, für die sie sich qualifiziert hat. 

Für jeden weiteren Nichtantritt werden weitere 3 Minuspunkte in der Folgesaison angerechnet. 

Tritt eine Mannschaft innerhalb einer Spielzeit drei Mal nicht an, ist sie vom laufenden Spielbetrieb 

ausgeschlossen. Siehe auch § 52 Abs.1 SpO/WDFV und folgende. 

 

5. Amtliche Anstoßzeiten 

 

Meisterschaftsspiele:  Samstag u. Sonntag     Februar – Oktober     15.00 Uhr 

               November – Januar    14.30 Uhr *** 

     an Werktagen         19.30 Uhr ** 

DFB-Pokalspiele  Samstag u. Sonntag:        15.00 Uhr 

     an Werktagen         19:30 Uhr ** 

 

**Verfügt der Heimverein über eine Flutlichtanlage, werden diese Spiele auf 19:30 Uhr angesetzt, ist 

dies nicht der Fall, ist der Heimverein verpflichtet beim Staffelleiter die Anstoßzeit auf 18:00 Uhr 

festlegen zu lassen. Geschieht dies nicht und ist ein Spielausfall wegen nicht vorhandenen Flutlichtes 

erfolgt, haftet der Heimverein für alle sich daraus resultierenden Maßnahmen. 

***Gleiches gilt für die Spiele in der Zeit vom November-Januar. Für Spiele in dieser Zeit ab 15:00 Uhr 

muss eine Flutlichtanlage vorhanden sein. 

Die Spiele des letzten Spieltages der Rückrunde müssen zeitgleich ausgetragen werden, es sei denn, 

ein Spiel ist für Aufstieg oder Klassenerhalt nicht mehr von Bedeutung. 

 

6. Spielverlegungen 

Wünsche wegen Spielverlegungen müssen zwischen beiden Spielpartnern einvernehmlich geregelt 

werden. Spielverlegungen erfolgen nur noch über den Spielverlegungsantrag im DFBNet. Die 

sofortige Bearbeitung bei vorheriger telefonischer Einigung beider Vereine ist verpflichtend 

innerhalb von 2 Tagen. Zuwiderhandlungen und Nichteinhaltungen der angegebenen Termine wird 

mit einem Ordnungsgeld (OG) in Höhe von 30,00 € geahndet. 
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7. Spielkleidung/Trikotwerbung  

Die Spielkleidung muss mit Rückennummern versehen sein. Die Eintragungen im Spielbericht müssen 

mit den Rückennummern identisch sein. Bei gleicher Trikotfarbe der spielenden Mannschaften ist der 

Heimverein verpflichtet ein Ausweichtrikot zu tragen. Werbung auf der Spielkleidung ist gemäß § 39 

SpO/DFB gestattet. Auf Inhalt und Erscheinungsbild der Werbung ist grundlegend zu achten. Zur 

Werbung gibt es gesonderte Durchführungsbestimmungen, diese sowie das Formular zur 

Genehmigung der Trikotwerbung sind auf der Homepage des Kreises im Downloadbereich zu finden. 

Die Anträge sind bis zum 15.09.2023 beim Kreisvorsitzenden einzureichen. Die Gebühren hierfür 

erhebt der Kreis. 

 

8. Eintrittsgelder 

Bei Pflicht- und Entscheidungsspielen sollten einheitlich folgende Eintrittspreise erhoben werden: 

 

Kreisliga A 3,00 € 

Kreisliga B 2,00 € 

Kreisliga C 2,00 € 

 

9. Ordnungsdienst 

Der Heimverein hat für eine ausreichende Anzahl von Ordnungskräften zu sorgen. Die Ordner sind mit 

einer Ordnerweste in Leuchtfarbe auszustatten. Der für den Ordnungsdienst verantwortliche 

Vereinsmitarbeiter des Heimvereins ist im Spielbericht einzutragen (Leiter Ordnungsdienst / LOD). 

Dies ist eine Pflichteingabe und wird bei Nichteingabe und ggf. Nichtaktualisierung als fehlerhafte 

Eintragung im Spielbericht gewertet und mit einem OG geahndet. 

 

10. Spielbericht  

Die Verwendung des Online-Spielberichts (SBO) ist Pflicht. Dafür muss der jeweilige Heimverein ein 

funktionierendes Eingabesystem zur Verfügung stellen. PC mit Internetanschluss und Drucker. Bei 

Nichtverwendung des SBO wird ein Ordnungsgeld festgesetzt. Spätestens 15 Minuten vor Spielbeginn 

müssen von beiden Vereinen die erforderlichen Eingaben in das Online-Spielberichtsformular 

abgeschlossen sein. Nach Spielschluss ist ausschließlich der Schiedsrichter für die weitere Ausfüllung 

des Spielberichts verantwortlich.  

Neben den Feldverweisen hat der SR auch die ausgesprochenen Verwarnungen und die Torschützen 

im SBO einzutragen. Die am Spiel beteiligten Vereine sind verpflichtet, die Eingabe der Torschützen 

und der gelben, gelb/roten und roten Karten mit dem SR abzugleichen und den SR bei der Eingabe zu 

unterstützen (sinnvoll sind Betreuer bzw. Spielführer). Der SR hat den SBO in Anwesenheit der beiden 

Vereinsvertreter freizugeben. 

Fehlt ein Vereinsvertreter, so ist dies durch den SR im Spielbericht zu vermerken. Nach den 

Eintragungen ist der SBO zu speichern. Der SR meldet sich aus dem System ab. Ausdruck und Versand 

des SBO entfallen. Wenn das Abschließen durch den SR voraussichtlich später als 1 Stunde nach 

Spielschluss erfolgt, muss der Heimverein das Ergebnis vorher über einen dieser Meldewege in das 

DFBnet einstellen:  

Internet: www.dfbnet.org  

DFBnet App 1.0 

Liveticker 

Ist die Erstellung des SBO am Spielort nicht möglich, ist der Spielbericht in Papierform (Original 

Spielberichtsformular oder Onlineformular auf der HP des Kreises und Verbandes) einfach zu erstellen. 

Im Spielbericht ist hierfür der Grund anzugeben. Die Rückennummern der Spieler müssen mit der 



7 
 

Eintragung im Spielbericht übereinstimmen. Feldverweise, Verwarnungen und die Torschützen sind 

unter Angabe der Spielminute einzutragen! Der Heimverein übergibt dem SR einen ausreichend 

frankierten Briefumschlag mit der Anschrift des Staffelleiters Der SR hat den Spielbericht noch am 

Spieltag zu versenden! 

Der Heimverein muss das Spielergebnis einschließlich eines evtl. Abbruchs oder Spielausfalls 

unverzüglich, spätestens 1 Stunde nach Spielende, auf einem der vorgenannten Wege in das DFBnet-

System einpflegen. Die Vereine sind verpflichtet, die Aufstellung, noch am Spieltag, vollständig ins 

DFBnet (SBO, Teil 1) einzugeben und freizugeben. Bei Nichtbeachtung wird jeweils ein Ordnungsgeld 

von 15,00 € festgesetzt. 

 

11. Passkontrolle und Spielermeldelisten 

Das Anlegen der Spielermeldelisten vor der Saison ist im DFBnet System geregelt. Ohne 

Spielermeldeliste ist das Anlegen des Onlinespielberichtes nicht möglich. 

Die Vereine sind verpflichtet vor der Saison die Spielerpässe online mit einem Foto lt. Vorgaben im 

DFBnet zu pflegen. 

Nach der Freigabe des Spielberichts durch beide Vereine vor dem Spiel können auch beide Seiten die 

Aufstellungen online einsehen. Dem Schiedsrichter ist auf Nachfrage vor dem Spiel ein 

Papierausdruck des Spielberichts auszuhändigen. Eine Passkontrolle durch den Schiedsrichter 

erfolgt grundsätzlich nicht mehr, gewünschte Stichproben sind dem Schiedsrichter durch die Vereine 

vor oder ggf. nach dem Spiel unverzüglich anzuzeigen und dann auch durch den Schiedsrichter 

durchzuführen. Jeder Verein muss dafür die nötige Hardware (Smartphone, Tablett) und den 

Onlinezugang zur Verfügung stellen. Sollte ein Spielerfoto im Onlinepass fehlen, hat sich der Spieler 

mit einem amtlichen Lichtbildausweis zu legitimieren. Unregelmäßigkeiten werden im Spielbericht 

festgehalten und müssen vom Verein abgestellt werden. 

 

12. Umfang der Spielerlaubnis (Festspielregelung) 

Der §11 Abs. 11 SpO/WDFV ist dahingehend geändert worden, dass der Zeitpunkt fünftletztes Spiel 

der unteren Mannschaft entfällt und dafür der 30. April als Stichtag anzusehen ist. Der Spieler, der mit 

Ablauf des 30. April nicht Spieler der unteren Mannschaft ist, kann in den verbleibenden Spielen bis 

zum Serienende nicht mehr in der unteren Mannschaft eingesetzt werden. Ausnahmen siehe § 11 

SpO/WDFV, die Schutzfrist gemäß § 11 Abs. 5 ist einzuhalten. 

 

13. Auf- und Abstiegsregelung 

Es gilt die Auf- und Abstiegsregelung der Saison 2023/2024, die rechtzeitig vor Serienbeginn den 

Vereinen mitgeteilt wird. 

 

14. Entscheidungsspiele 

Haben zum Saisonende zwei oder mehrere Mannschaften in ihrer Staffel dieselbe Punktzahl, so 

entscheidet der direkte Vergleich. Gibt es dadurch keine Entscheidung, so kommt es zu einem 

Entscheidungsspiel auf neutralem Platz oder ggf. einer Entscheidungsrunde. Über den Modus und die 

Terminierung entscheidet der Kreisfußballausschuss unanfechtbar. Siehe auch Auf- und 

Abstiegsregelung und Rahmenterminkalender FLVW Kreis 8 Paderborn. 
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15. DFB-Pokalspiele auf Kreisebene (Krombacher Pokal und Frauen Pokal) 

Es gelten die Durchführungsbestimmungen Pokal für Frauen und Männer, die rechtzeitig vor 

Serienbeginn den Vereinen mitgeteilt werden. Bei den Kreispokalspielen ist die Platzkassierung 

(Herren) verpflichtend. Siehe auch Finanzordnung des FLVW Kreis 8 Paderborn. 

 

 

16. Freundschaftsspiele 

Alle Freundschaftsspiele sind in das DFBnet einzugeben und werden mit amtlichen Schiedsrichtern 

angesetzt. Ein Onlinespielbericht muss angefertigt werden. In den Spielen dürfen nur Spieler mit einer 

gültigen Spielberechtigung für Freundschaftsspiele des Vereins eingesetzt werden. Gastspieler dürfen 

unter Vorlage einer Gastspielerlaubnis (Beantragung beim FLVW in Kaiserau) an diesen Spielen 

teilnehmen. Ebenso dürfen bei Auswahlmannschaften Gastspieler eingesetzt werden. Hier muss unter 

Vorlage der Vereinszustimmung beim Kreisvorsitzenden die Zustimmung eingeholt werden. Die 

Anzahl der Auswechselspieler ist grundsätzlich mit dem Gegner und Schiedsrichter abzustimmen. 

 

 

17. Spielbetrieb Ü-Fußball (Alte Herren Ü32 / Altsenioren Ü40 u. Ü50) 

Alle Angelegenheiten (F-Spiele, Pokalspiele, Turniere, Hallenturniere und Kreismeisterschaften auf 

dem Feld und in der Halle) des Ü-Fußball-Spielbetriebes fallen in die unter Punkt II.1 – 

Zuständigkeiten genannten Staffelleiters. Die Durchführungs-bestimmungen Alte Herren/Altsenioren 

regeln den weiteren Spielbetrieb.  

 

18. Spielbetrieb Frauen 

Mannschaften der FLVW Kreise Paderborn, Detmold und Hochsauerlandkreis spielen in den 

Kreisligen A (11er) und B (9er). Verantwortlich sind die Staffelleiter – Frauen siehe Punkt II.1 – 

Zuständigkeiten. Hierzu werden ergänzende Durchführungsbestimmungen herausgegeben. 

Verantwortlich für die Durchführung des Frauenpokals ist der Staffelleiter Frauen Pokal unter Punkt 

II.1 – Zuständigkeiten. Wie viele Mannschaften sich für den Verbandspokal qualifizieren legt der VFA 

fest. 

  

19. Spielstätten 

Sportplätze, welche die Netto‐Mindestmaße von 90 m x 60 m unterschreiten, können zum 

Meisterschaftsspielbetrieb auf Kreisebene nicht zugelassen werden. Über eventuelle Genehmigungen 

in begründeten Ausnahmefällen entscheidet der Kreisvorstand. Diesbezügliche Anträge müssen 

rechtzeitig vor Beginn der Meisterschaftsspiele beim Kreisvorstand gestellt werden. 

Die Spielstätten werden durch die Vereine im DFB Meldebogen angegeben. Abweichungen zur 

Regelung des FLVW sind auf Kreisebene möglich (Wahl des Hauptplatzes). Anstoßzeiten sind vor 

Serienbeginn im Meldebogen einzugeben. Spielen mehrere Vereine auf der gleichen Platzanlage ist 

durch den federführenden Verein in Absprache mit den beteiligten Vereinen und dem zuständigen 

Sportamt ein verbindlicher Belegungsplan zu erarbeiten und vor Freischaltung des Spielplans den 

zuständigen Spielplankoordinatoren vorzulegen. Die Vereine sind vor Serienbeginn verpflichtet ihre 

eigenen Platzanlagen zu überholen und den Regeln entsprechend in Ordnung zu bringen. Soweit der 

Platzverein bei der Durchführung von Spielen aller Art Alkohol ausschenken lässt oder 

Alkoholausschank durch Dritte duldet, geschieht dies auf eigene Gefahr. Ebenfalls haben die Vereine 

sicherzustellen, dass auf den Sportanlagen keine Bengalischen Feuer, Feuerwerkskörper, 

Rauchbomben o. ä. vor, während und nach den Spielen abgebrannt werden. Bei Zuwiderhandlungen 

wird der jeweilige Fall an das zuständige Sportgericht abgegeben. 
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20. Schiedsrichter / Kostenpool 

Die Angelegenheiten der Schiedsrichter regelt die Schiedsrichterordnung des WDFV. 

Schiedsrichtersachbearbeiter sind der Vorsitzende des Kreisschiedsrichterausschusses und dessen 

Stellvertreter. 

Für alle Fahrtkosten der Schiedsrichter zu den Pflichtspielen der Kreisligen A-C und Frauen ist ein 

Kostenpool je Staffel eingerichtet, über den die ausgezahlten Fahrtkosten gleichmäßig auf alle 

Vereine verteilt werden und ein Minder- oder Mehrbetrag je Verein vom Durchschnitt der 

Fahrtkosten über die Kreiskasse ausgeglichen und verrechnet wird. 

 

21. Rechtsprechung  

Für alle Sportrechtsangelegenheiten gelten ohne Einschränkung die Bestimmungen der Rechts- und 

Verfahrensordnung des WDFV. Auf Kreisebene sind die Zuständigkeiten des Kreissportgerichts und 

der Einzelrichter durch den Geschäftsverteilungsplan 2023/2024 (siehe Downloads FLVW-Kreis-HP) 

geregelt. 

Spielwertungen (Anträge) sind im § 43 Absatz 6 SpO/WDFV und die gebührenpflichtigen Einsprüche 

dagegen im § 58 RuVo/WDFV geregelt.  

Die Kontaktaufnahme erfolgt nur über das DFBnet E-Postfach beim zuständigen Staffelleiter (für 

Anträge) oder beim Kreissportgericht (für Einsprüche) – an flvw.ksg8@flvw.evpost.de. 

 

22. Spielgemeinschaften Frauen, Senioren, Ü-Fußball 

Die Verwaltungsanordnung des Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V. zur Zulassung 

befristeter Spielgemeinschaften ist einsehbar im Downloadbereich der HP des FLVW Kreis Paderborn 

(Verwaltungsanordnung zur Zulassung von Spielgemeinschaften). 

Spielgemeinschaften (Senioren, Frauen, Alte Herren und Altsenioren) sind bis zum 01. Juni eines 

Jahres beim Kreisvorsitzenden zu beantragen und sind maximal 3 Jahre gültig. 

23. Gebühren, Spielabgaben, Trikotwerbung, Ordnungsgelder  

Spielabgaben, Rechtsmittelgebühren, Ordnungsgelder usw. sind auf das Konto der Verbundvolksbank 

OWL eG IBAN DE25 4726 0121 0412 7113 00 des FLVW Kreis 8 Paderborn einzuzahlen. 

Die Kosten für die Verfahren vor Verwaltungsstellen und Sportgerichten sind unter den § 64 bis § 71 

der RuVo/WDFV geregelt. Zahlungsverpflichtungen laut „OM Online“, außer Rechtsmittel- und 

Einspruchsgebühren, werden per Lastschrift eingezogen. Vor Serienbeginn, Stichtag ist der 30.06. 

eines jeden Jahres, ist das Konto eines jeden am Spielbetrieb teilnehmenden Vereins bei der 

Kreiskasse auszugleichen. Ist das Konto am 01.07. eines jeden Jahres nicht ausgeglichen, werden alle 

Mannschaften des Vereins bis zur Kontenklärung vom Spielbetrieb ausgeschlossen. 

Die Ordnungsgelder legt das Präsidium des WDFV fest. Einzusehen im Downloadbereich des FLVW 

Kreis 8 Paderborn Senioren 

 

24. Feld/Hallenturniere/Stadtmeisterschaften/Hobbyturniere 

Turniere und Hallenspiele können durchgeführt werden, wenn sie die vom Verband und Kreis 

angesetzten Pflichtspiele nicht behindern. Stadtmeisterschaften, die in Form von Freundschaftsspielen 

zur Durchführung kommen sollen, sind beim jeweiligen Sachbearbeiter anzumelden. Die 

Genehmigung ist unter Vorlage der Turnierordnung, eines Zeitplans (Turnierplan) und der 

teilnehmenden Mannschaften, eine Woche vor Turnierbeginn beim Sachbearbeiter einzuholen. 

https://www.flvw-kreis-paderborn.de/data/downloads/Verwaltungsanordnung_zur_Zulassung_von_Spielgemeinschaften_ab__2021.pdf
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Turniere der Alten Herren, der Altliga sowie des Freizeit- und Gesundheitssports sind ebenfalls beim 

zuständigen Sachbearbeiter zu beantragen. 

 

 

F + G-Turniere (Beispiel): 

 

Hobbyturniere (Schützenverein, Feuerwehr z. B.) oder Dorf- und Straßenmeisterschaften sind 

genehmigungspflichtig, wenn ein Verein der Veranstalter und/oder Ausrichter ist. 

Auch für die Teilnahme an solchen Turnieren muss beim Sachbearbeiter Turniere die Genehmigung 

schriftlich per E-Postfach eingeholt werden. Vereine, die keine Fußballmannschaften gemeldet haben 

(durch Bildung einer Spielgemeinschaft) und dennoch ein Hobbyturnier veranstalten wollen, müssen 

im DFB-Meldebogen eine F + G Mannschaft gemeldet haben. Kreishallenmeisterschaften haben 

gegenüber Vereinshallenturnieren grundsätzlich Vorrang. Zu den vom Kreisvorstand vorgegebenen 

Terminen dürfen in der gleichen Altersklasse am gleichen Tag keine Vereinsturniere durchgeführt 

werden. Antragsformulare zur Genehmigung von Turnieren sind auf der Homepage im 

Downloadbereich erhältlich. 

 

Sollten Turniere, egal welcher Art und bei denen mindestens ein Verein unseres Verbandes mitwirkt, 

nicht angemeldet werden, erfolgt ein entsprechendes Ordnungsgeld iHv 75,00 €. 

 

Die Schiedsrichtergestellung regelt die Schiedsrichterordnung des FLVW Kreis Paderborn. 

Turniere mit einer Beteiligung von ausländischen Mannschaften müssen rechtzeitig über den 

Kreisvorsitzenden und FLVW vom DFB genehmigt werden. Entsprechende besondere Vordrucke sind 

beim KV oder FLVW erhältlich. Die gleiche Regelung gilt für die Teilnahme an Turnieren im Ausland. 

 

Turnierabsagen/Nichtantritt bei Turnieren 

 

Bei Nichtantritt bzw. Absage von angemeldeten Turnieren (Feld/Halle) wird nach Erstellung der 

Spielpläne ein OG von 100,00 € erhoben. An den Ausrichter ist zusätzlich eine Einnahme-

Ausfallgebühr von 30,00 € zu entrichten (nur Vereine aus dem Kreis 8 Paderborn), die über die 

Kreiskasse eingezogen und ausgezahlt wird. 

 

Spielberichte 

 

Die Spielberichte von Turnieren sind innerhalb von 5 Tagen leserlich und vollständig ausgefüllt an 

den jeweiligen Sachbearbeiter zu schicken. Der ausrichtende Verein ist für die Absendung der 

Spielberichte - mit Ausnahme bei Feldverweisen - verantwortlich. Bei Feldverweisen ist der 

Schiedsrichter verpflichtet den entsprechenden Spielbericht noch am Spieltag zum Versand zu 

bringen. Die Spielberichte sind bei einer Turnierbeteiligung von Mannschaften aus dem Sportkreis 

Paderborn zweifach zu erstellen und an folgende Adresse zu schicken: 

Original an den zuständigen Obmann. Die Zuständigkeiten hierfür sind ab der Saison 2023/2024 neu 

geregelt. (Punkt II.1 – Zuständigkeiten). 

 

Bei einer Beteiligung von Mannschaften aus anderen Kreisen, Verbänden und dem Ausland dreifach 

an folgende Adressen: 

Original an den zuständigen Staffelleiter (Punkt II.1 – Zuständigkeiten) 

1. Kopie an den Kreisvorsitzenden des Gastvereins 

2. Kopie an den SR-Sachbearbeiter des Sportkreises (siehe unter Schiedsrichter), bei ausländischen 

Mannschaften an den KV. 
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Gebühren (Turniergenehmigungen) 

 

Hallenturniere (Senioren/Altherren/Altsenioren/Frauen, F+G)   20,00 € pro Turniertag 

Feldturniere (Senioren/Altherren/Altsenioren/Frauen, F+G)    20,00 € pro Turnier 

 

25.  Rechtsbehelfe 

        

1. Nutzung des Systems der elektronischen Postfächer im Rahmen von Prozesshandlungen gem. 

§ 14 Abs.4 RuVO/WDFV: 

 

Veröffentlichung der verbindlichen elektronischen Postfächer der Sportgerichte (Senioren) im 

Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V. (FLVW) gem. § 14 Abs. 4 RuVO/WDFV. 

 

a. Verbandssportgericht: FLVW.VSG@flvw.evpost.de 

b. Bezirkssportgericht 3 (§ 37 Abs. 3+4 / FLVW-Satzung): FLVW.BSG3@flvw.evpost.de  

- Berufungsinstanz für die Vereine K 8 Paderborn gegen Entscheidungen des Kreissportgericht 

                  -1. Instanz für alle Rechtsangelegenheiten die sich aus dem Spielbetrieb Frauen BZL 2 ergeben 

c.    Bezirkssportgericht 2(§ 37 Abs. 3+4 / FLVW-Satzung): FLVW.BSG2@flvw.evpost.de 

                  -1. Instanz für alle Rechtsangelegenheiten die sich aus dem Spielbetrieb der                                                   

                    Herren Bezirksligen 3 und 13 ergeben. 

d. Kreissportgericht Paderborn: FLVW.KSG8@flvw.evpost.de 

 

2. Verstöße gegen diese Durchführungsbestimmungen können die Festsetzung eines Ordnungsgeldes 

zur Folge haben. 

3. Diese Durchführungsbestimmungen sind unanfechtbar 

 

Durch örtliche und/oder behördliche Anordnungen können Anpassungen bzw. Veränderungen 

angeordnet werden und Passagen in diesen Durchführungsbestimmungen an Gültigkeit 

verlieren. 

 

 

Paderborn, den 17.07.2023 

 

                                                FLVW Kreis Paderborn 

 

                 Dietmar Ape                                                             Gero Wittkemper 

              Kreisvorsitzender                                                     Kreisfußballobmann 
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